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wohl mit Recht die 4511 Alleinbetriebe und noch einen ent-
sprechenden Anteil an den Gehilfenbetrieben zu eigen zu, neben
dieser grossen Zahl selbstindiger weiblicher Personen arbeiten
1472 weibliche Familienglieder, 2960 Arbeiterinnen und 780
Lehrtochter in diesem Gewerbe. Mittelbetriebe finden sich in
grosser Zahl in der Wascherei, dagegen fehlen Grossbetriebe
fast ganz.

Die chemische Wischerei und Kleiderfarberei zihlt
bei einem Gesamtpersonal von 1863 Personen. 917 weibliche
Erwerbstitige, die meist als Arbeiterinnen tiitig sind. Neben
131 Alleinbetrieben werden 151 Gehilfenbetriebe gezihlt, die
zum grossten Teil aus Klein- und Mittelbetrieben bestehen.

Die kleineren Fabrikationszweige der Hauptgruppe Kleidung
und Putz, die Korsett- und die Kravattenfabrikation, die
Kiirschnerei und die Spielwarenfabrikation, die Handschuh- und
die Schirmfabrikation usw., konnen der kleinen Zahl von Be-
trieben und von Erwerbstitigen wegen, die sie aufweisen, hier
. nicht in Betracht gezogen werden; sie beschiftigen alle zu-
sammen genommen nur 1352 weibliche auf 799 ménnliche
Erwerbstatige.

Die dritte Hauptgruppe, die Herstellung von Bau-
stoffen und Bauten und die Einrichtung von Wohnungen
kann summarisch abgetan werden, weil in der ganzen Gruppe
neben 191776 ménnlichen Personen bloss 5639 weibliche ge-
zihlt werden. 3095 der Frauen sind mittitige Familienzuge-
horige, 574 Betriebsinhaberinnen; von den 1560 Arbeiterinnen
entfallen die meisten auf die Tonwaren- und Ziegelfabrikation,
auf die Birstenmacherei und auf das Tapezierer- und Sattler-
gewerbe, der Rest der Frauenarbeit verteilt sich auf kauf-
_ ménnische und technische Angestellte und auf eine kleine Zahl
von Lehrtochtern, die in dieser Gruppe tatig sind. (Fortsetz. folgt.)

__ . Kein Ruhmesblatt

in der Geschichte des ziirch. Kantonsrates ist sein Beschluss.

‘betr. den Ausschluss der verheirateten Lehrerin vom Schul-
dienst. Es scheint, mit je weniger Grinden eine Sache ver-
fochten werden kann, desto eigensinniger halt man daran fest.
Denn fiir den unbefangenen Beobachter ist von Seite der An-
hianger des Verbotes auch nicht ein triftiger Grund angefiihrt
worden. Der einzige, der ein Einschreiten des Staates recht-
fertigen wiirde: die Schule leide darunter, ist kaum Dberiihrt
und jedenfalls nicht bewiesen worden; es mochte das auch
schwer gelingen im Kanton Ziirich. Es lohnt sich nicht, auf die
Scheingriinde einzugehen, die eine schlechte Sache rechtfertigen
sollen: die Besorgnis um die Uberbiirdung der Frau, um die
sich der Staat sonst herzlich wenig kitmmert; die Angstlichkeit,
das Anstandsgefithl der Kinder zu verletzen, als ob diese sonst
nie eine schwangere Frau zu Gesicht bekidmen und von sich
aus das nicht unbefangen ansehen konnten, so lange nicht
Erwachsene ihre Seele vergiftet haben. Man weiss ja doch, was
hinter alle dem steckt: die Angst vor der Konkurrenz der Frau. Es

ist von den Anhingern des Verbotes den Gegnern vorgeworfen
" worden, eine unbedeutende Sache ungebiihrlich aufgebauscht zu
haben; aber kann nicht mit viel mehr Recht ihnen das vor-
gehalten werden, die wegen filnf — sage und schreibe fiinf!
verheirateten Lehrerinnen ein Ausnahmegesetz gegen die Frauen
machen? Was uns vor allem aus emport, das ist die Selbst-
verstiindlichkeit, mit der die Ménner immer noch iber die
Frauen und ihre eigensten Angelegenheiten verfiigen zu diirfen
glauben, und bemiihend ist, wie noch so viele Frauen — aller-
dings meistens diejenigen, die es nicht gerade trifft — sich
das ruhig und gedankenlos gefallen lassen, ohne Widerspruch
zu erheben. Wie unendlich viel braucht es doch, bis die Frauen
aus ihrem jahrhundertelangen Schlaf wachgeriittelt werden!
Doch sind solche Vorkommnisse, wie auch die neuerdings sich
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geltend machenden Bestrebungen zur Wiedereinfithrung der
Reglementierung wohl geeignet, die Frauen zum Nachdenken
zu bringen und in ihnen den Widerstand zu wecken gegen die
absolute Ménnerherrschaft,

A AN AN

Die Genossenschait fiir neue schweiz. Heimarbeit.

Auf den von uns in der Januar-Nummer reproduzierten Artikel, der
das obige Unternehmen einer keineswegs {iibelwollenden, sondern
durchaus sachlichen Kritik unterzog, sandte uns der Vorstand der Ge-
nossenschaft nachstehende Entgegnung, die wir dem Korrespondenten
S. der ,Basler Nachrichten® zur Beantwortung unterbreiteten.

Der Aufruf unserer Genossenschaft ist jingsthin in der
Presse der Gegenstand iibelwollender Kritik gewesen. Unser
Vorstand hat in seiner Sitzung vom 19. Januar 1912 diese
abschitzigen Kundgebungen in der Presse, speziell in den
»Basler Nachrichten®, im ,Bund*, in der ,Neuen Ziircher Zeitung“
und auch in den ,Frauenbestrebungen® eingehend behandelt.

Der Vorstand ist dazu gekommen, eine Erklirung in der

- Presse gegentber diesen unbegriindeten und missgiinstigen

Ausserungen zu erlassen. :

Unsere Genossenschaft ist die Rechtsnachfolgerin der
fritheren kunstgewerblichen Vereinigung mit Zentralstelle in
Zirich, die im Jahre 1903 als freier Verein gegriindet wurde.
Die Unmoglichkeit, dass die Genossenschaft ibr Ziel erreiche,
ist durch die Pressdusserungen, gegen welche wir uns wenden,
keineswegs erwiesen. Die téglichen Erfahrungen, die wir
mit unserer treuen Kundschaft machen, sowie die Tatsache
des langsam aber stetig steigenden Absatzes unserer Erzeug-
nisse beweisen vielmehr, dass wir auf dem guten Wege zu
unserem Ziele sind. Es stehen uns auch Zeugnisse von aner-
kannten Fachleuten, Kiinstlern, die si)ch zu unsern Gunsten
aussprechen, zur Seite. Die Ausstellung der kunstgewerblichen
Vereinigung in Basel im Jahre 1910 begegnete grossem Interesse,
war sehr gut besucht und erzielte einen guten Umsatz trotz
der absoluten Neuheit der Darstellung. Es ist ein Beweis
mangelnder wirtschaftlicher Bildung, wenn nur in der Niedrig-
keit des Preises einer Ware deren vorteilhafte Seite erblickt
wird. Der wahre wirtschaftliche Wert eines Gebrauchsgegen-
standes ist nicht im Preise, sondern in seiner gebrauchsfihigen
Lebensdauer zu erblicken. Wollte ein Privatunternehmer Ge-
brauchsgegenstinde von der Giite, Zweckmaissigkeit und Ge-
falligkeit unserer Produkte auf den Markt bringen, so miisste
er bei gleichen Preisen ohne Gewinn arbeiten.

Unsere Kritiker tibersehen, dass auch eine gemeinniitzige
Genossenschaft, welche die Betdtigung von wirklichen Sach-
und Fachkenntnissen voraussetzt, nicht mehr mit Privaten
arbeiten kann, die sich in ihrer freien Zeit und gelegentlich
zur Mitwirkung herbeilassen. Auch eine gemeinniitzige Ge-
nossenschaft muss heutzutage, wenn sie-iiberhaupt etwas be-
merkenswertes leisten will, mit bezahlten Fachleuten arbeiten.
Solche Fachleute, die stdndig und mit ihrer vollen Arbeits-
kraft zur Verfiigung stehen, miissen bezahlt werden, aber nicht
mit 5000 Fr. In unserem Falle kann von Kostspieligkeit der
Verwaltung nicht gesprochen werden. - Als vollbeschiftigter
Fachmann stellt sich uns niemand unentgeltlich zur Verfiigung.
Auch unsere Kritiker nicht! Unser Vorstand erhilt keine Ent-
schiadigung. Fiir Reklame brauchen wir glicklicherweise wenig
auszugeben.

Die Zahl der von unserer Genossenschaft beschiftigten
Heimarbeiterinnen ist langsam fortwihrend im Wachsen be-
griffen, Hand in Hand mit der Zunahme und Ausdehnung unseres
Absatzes. s ist nicht daran zu zweifeln, dass eines Tages
und zwar in absehbarer Zeit auch eine geniigend grosse An-
zahl von Heimarbeiterinnen durch die Titigkeit der Genossen-
schaft regelmissigen und schonen Verdienst haben wird. Es



ist auch ganz sicher, dass eine Reihe von Kantonsregierungen,
welche sich fiir den Moment noch unserer Sache gegeniiber ab-
wartend verhalten, uns unterstiitzen werden. Man darf nie
vergessen, dass die Genossenschaft erst seit einem halben Jahre
in intensiver Titigkeit begriffen ist. Die iiber uns in der
Presse lancierte Kritik ist somit auch deswegen durchaus unge-
recht und unmoralisch, weil sie verfritht ist. Sie muss mit
aller Entschiedenheit und Schéirfe zuriickgewiesen werden. Ganz
sicher sind wir, dass die tiber 80 heute von uns beschéftigten
Heimarbeiterinnen uns in diesem Punkte durchaus beistimmen
werden, wenn man sie anfragt.

Hervorheben miissen wir, dass wir in erster Linie die
Gewahrung oder Vermittlung eines Nebenverdienstes fir die
landwirtschaftliche Bevolkerung, speziell wihrend der Winters-
zeit, im Auge haben. Wir geben ohne weiteres zu, dass unsere
Genossenschaft, insofern als sie eben etwas neues erstrebt,
namlich die qualitative Verbesserung der Heimarbeitsprodukte,
mit grossen Schwierigkeiten noch lingere Zeit zu kiimpfen haben
wird, weil im Unterschied zu unseren grossen Nachbarstaaten,

- insbesondere Deutschland und Osterreich, abseiten des Staates bei
uns die Heimarbeit nicht gehorig unterstiitzt wird. Die Not-
wendigkeit, dies zu tun, wird nicht allgemein erkannt.

Wenn in Basel und in Bern unsere iibelwollenden Kritiker
der Bevolkerung anempfehlen, unsern Aufruf mit Stillschweigen
zu iibergehen, und gleichzeitig fiir eine lokale Unterstiitzungs-
gelegenheit Stimmung gemacht wurde, die nach ihrer Bedeu-
tung sich niemals mit unserer Genossenschaft messen kann,
so erkennen wir darin eben eine Handlung des Sackpatriotismus.

Es handelt sich eben bei unserer Unternehmung um ‘mehr
als blosse Abgabe von Heimarbeit. Wir lassen nur allerbeste
Stoffe verarbeiten und dienen damit der Industrie. Wir suchen
-alte Fertigkeiten: Handweberei usw. zu fordern und deren
Rentabilitit neu zu beleben, indem wir ihnen Absatz durch
unsere Zentrale vermitteln, was ja dem Einzelnen niemals
moglich ist. : ’

Den Urheber der Bemerkung in der ,Neuen Ziircher Zei-
tung“ tber unsere sog. Genossenschaft fir Heimarbeit laden
wir freundlichst ein, seine ihn zu der veriibten Taktlosigkeit
verleitende Unkenntnis der Verhéltnisse und Tatsachen unseres
Werkes durch einen Augenschein zu korrigieren.

Wir hoffen ganz bestimmt, durch verschiedene Ausstellungen
unserer Arbeitsmethode und unserer Produkte im Laufe dieses
Jahres einem nicht voreingenommenen Publikum die volkswirt-
schaftliche Bedeutung unseres Wollens und Kénnens iiberzeugend
vor Augen zu fihren.

Der Vorstand der Genossenschaft
fiir neue schweiz. Heimarbeit in Zurich.

J. Kilin-Lienhardt, Dr. C. A. Schmid, J. Peyer, Frau E. Coradi-
Stahl, Frau R. Gutersohn-Lingg, Frau Olga Rascher, St. Herweg.

* *

Dazu schreibt unser Korrespondent:

Die Bitte um finanzielle Unterstiitzung, die anfangs De-
zember die Genossenschaft fir neue schweizerische
Heimarbeit in Ziirich in einem Aufruf an ,Regierung, Be-
horden, Vereine und alle fiir soziale Hilfsarbeit Wohlgesinnte*
ergehen liess, wurde von unserer Seite in einem durchaus sach-
lichen Artikel abgelehnt. Wie aus ihrer Antwort in der heatigen
Nummer dieses Blattes hervorgeht, fithlte sich die genannte
Genossenschaft durch unsere Ausfithrungen beleidigt; sie nennt
unsere Kritik eine ungerechte und unmoralische, was uns zu
einer Erwiderung veranlasst. Den Vorwurf ,mangelnder wirt-
schaftlicher Bildung“, dessen Sinn uns iiberhaupt nicht ganz
klar ist, lehnen wir nicht ab, denn z. B. die Behauptung des
genossenschaftlichen Artikels: ,Der wahre wirtschaftliche Wert
eines Gebrauchsgegenstandes ist nicht im Preise, sondern in
seiner gebrauchsfihigen Lebensdauer zu erblicken“, ist uns
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total unverstiandlich, was wohl als Bildungsmangel unsererseits
gedeutet werden kann.

Die Genossenschaft fiir neue schweizerische Heimarbeit
nennt sich die Rechtsnachfolgerin der fritheren Kunstgewerb-
lichen Vereinigung fiir Heimarbeit, es ist deshalb natiirlich,
dass wir die Erfahrungen, die wir mit letzterer machten, zu
Nutze gezogen, wenn wir uns erlaubten, zum erlassenen Auf-
ruf Stellung zu nehmen und fir die Lebensfahigkeit des umge-
tauften Institutes eine Prognose zu stellen. Trotz der Empérung
der Genossenschaft halten wir auch heute unsere fritheren Aus-
fuhrungen Punkt fir Punkt aufrecht und geben nochmals der
Uberzeugung Ausdruck, das Unternehmen werde auf der ge-
wihlten Basis niemals prosperieren konnen, weil fir dessen
Produkte kein geniigender Absatz zu finden ist.

Anfangs standen auch wir der Kunstgewerblichen Vereini-
gung fur Heimarbeit sympathisch gegeniiber und erhofften von
ihr wertvolle Versuche auf dem Gebiet der Heimarbeit. Bald
aber erwies sich die Unmoglichkeit, auf dem gewihlten Weg
zu einem Ziele zu kommen, und wir zogen aus den Misser-
folgen die Schliisse, die wir in unserem Dezemberartikel nieder-
gelegt haben. Was uns aber die genannte Vereinigung griindlich
verleidete, und was uns veranlasst, auch ihrer Rechtsnach-
folgerin nicht kritiklos gegeniiber zu stehen, ist hauptsichlich
folgendes:

1. Das Versprechen der Kunstgewerblichen Vereinigung,
auf den Etiquetten der Verkaufsgegenstinde neben dem Ver-
kaufspreis auch die Kosten des Materials und des Arbeitslohnes
anzugeben, ‘wurde nicht eingehalten; es war deshalb unmoglich,
konstatieren zu konnen, ob es sich dabei wirklich um gut be-
zahlte Arbeit handle oder nicht.

2. Wihrend der Ausstellung der Vereinigung in Basel
wurden die Arbeitsprodukte auf eine so marktschreierische
Weise angeboten, dass dadurch viele Besucher sich abgestossen
fithlten. Zudem wurde in unwahrer Weise den Interessenten
erzahlt, die ganze Verwaltungsarbeit werde ganz selbstlos von
Leuten besorgt, die ohne Lohn ihren Dienst der guten Sache
weihen. Mancher naive Besucher hat wohl nur aus dem Grunde.
sich einen Gegenstand gekauft, umsich vorder ,selbstlosen® Ver-
kiuferin nicht bloss zu stellen. Weshalb diese Blague? Man
hitte sich doch der Wahrheit nicht zu schimen brauchen, denn
auch in Basel gilt das Wort: jede Arbeit ist ihres Lohnes wert.

8. Wahrend der Basler Ausstellung wurden Lose verkauft
fiir eine Verlosung, deren Ziehung spiter in keiner Basler
Zeitung bekannt gegeben wurde; es wire doch Pflicht der
Vereinigung gewesen, in einer Publikation den Loskaufern anzu-
zeigen, wo und wann Ziehungslisten zu beziehen waren. Oder
hat die Verlosung noch nicht stattgefunden?

Wenn uns die Rechtsnachfolgerin der Vereinigung ent-
gegenhalten mochte, dass in der Basler Presse die Ausstellung
sehr freundlich rezensiert wurde, so geben wir das gerne zu,
der Herr Rezensent glaubte eben damals noch, einer guten
Sache zu dienen, wenn er den Besuch der Ausstellung empfahl;
mittlerweile diirfte auch er seine Ansicht gedndert haben.

Im Laufe des letzten Jahres hat die Kunstgewerbliche
Vereinigung grosse Anstrengungen gemacht, sich mit andern
Instituten, die auf dem Gebiet der Heimarbeit titig sind, zu
verbinden, was jeweilen dankend abgelehnt wurde, weil die
Aussichtslosigkeit ihrer Bestrebungen ein offenes Geheimnis
war. Trotz der guten Namen, die jetzt fiir ihre Nachfolgerin,
die neue Genossenschaft, zeichnen, konnen wir unser Urteil
nicht revidieren, sondern halten an unserer Uberzeugung fest.
Wir erlauben uns sogar, an der in ihrer Antwort gerithmten
intensiven Tatigkeit der Genossenschaft zu zweifeln, denn bei
einiger Rithrigkeit hitte deren Vorstand nicht velle zwei Monate
gebraucht, um uns seinen Verteidigungsversuch zu schenken. S

A




	Die Genossenschaft für neue schweiz. Heimarbeit

